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Wie der derzeitige Bauzeitplan des neuen Schmutzwasserkanals in der KG Götzles vorsieht, 
ist die Fertigstellung bis Ende 2025 gegeben. Somit können ab 01.01.2026 die Abwässer in 
die Kanalanlage in Waidhofen an der Thaya eingeleitet werden. Dadurch wird ein erhöhter 
Reinigungsgrad der Abwässer erzielt. 
 
Laut § 2 Abs. 2 lit. d NÖ Kanalgesetz 1977 ist eine Kanaleinmündungsabgabe auch für bereits 
an einen Kanal angeschlossene Liegenschaft, selbst wenn schon einmal eine Abgabe oder 
vergleichbare Leistung für den Kanalanschluss erbracht wurde dann einzuheben, wenn eine 
vorhandene Kanalanlage so umgestaltet oder durch eine neue ersetzt wird, dass dadurch ein 
erhöhter Reinigungsgrad der Abwässer erzielt wird. 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 NÖ Kanalgesetz 1977 ist bei Umgestaltung einer Kanalanlage für Liegen-
schaften, die bereits an die bisherige Kanalanlage angeschlossen waren, eine Kanaleinmün-
dungsabgabe höchstens in jenem Ausmaß vorzuschreiben, das dem Anteil der Kosten der 
Umgestaltung an den Gesamtkosten der umgestalteten Kanalanlage entspricht. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.09.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

 

KANALABGABENORDNUNG 
 
 

der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
ausgenommen ist die KG Schlagles  

 

§ 1 

In der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya werden Kanalerrichtungsabgaben (Kanalein-
mündungs-, Ergänzungs- und Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach Maß-
gabe der Bestimmungen des NÖ Kanalgesetzes 1977 erhoben. 
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§ 2 
A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an einen öffentlichen 

 
Mischwasserkanal 

 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit EUR 16,90 festgesetzt. 
 
(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von EUR 25.401.771,00 und eine Gesamtlänge des Misch-
wasserkanalnetzes von lfm 50.886 zugrundegelegt. 
 
B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an oder die Umgestaltung in einen öffentlichen 
 

Schmutzwasserkanal 
 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit EUR 13,50 festgesetzt. 
 
(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von EUR 10.702.917,00 und eine Gesamtlänge des 
Schmutzwasserkanalnetzes von lfm 33.917 zugrunde gelegt. 
 
(3) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die KG Götzles 
anlässlich der Umgestaltung nach § 2 Abs. 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird mit 
EUR 11,60 festgesetzt. 
 
(4) Gemäß § 2 Abs. 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 3) der Anteil der Kosten der Umgestaltung an den Gesamtbaukosten mit 100 % festge-
setzt, was Gesamtbaukosten der Kanalanlage von EUR 1.033.507,00 und Kosten der Um-
gestaltung von EUR 1.033.507,00 entspricht. Das Ausmaß der Erhebung wird mit 85,93 % 
von 100 % bestimmt. 
 
C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen  
 

Regenwasserkanal 
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung 
in den öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 
mit EUR 6,90 festgesetzt. 
 
(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes 
(Abs. 1) eine Baukostensumme von EUR 8.362.613,00 und eine Gesamtlänge des Regen-
wasserkanalnetzes von lfm 25.414 zugrunde gelegt. 
 
 

§ 3 
Ergänzungsabgaben 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für 
die Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 
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§ 4 
Sonderabgaben 

 
Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer Son-
derabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 
besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 
 
 

§ 5 
Kanalbenützungsgebühren für den 

 
a) Mischwasserkanal 
b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 
c) Schmutzwasserkanal 

 
Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage 
(Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze 
festgesetzt: 
 
a) Mischwasserkanal:       EUR 3,50 
b) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem):  EUR 3,50 
c) Schmutzwasserkanal:   EUR 3,50 
 
 

§ 6 
Zahlungstermine 

 
Die Kanalbenützungsgebühren sind im Vorhinein in vierteljährlichen Teilzahlungen und zwar 
jeweils bis spätestens 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Ka-
lenderjahres durch Einzahlung auf ein Konto der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya zu 
entrichten. 
 
 

§ 7 
Ermittlung der Berechnungsgrundlagen 

 
Zwecks Ermittlung der für die Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände haben die an-
schlusspflichtigen Grundeigentümer die von der Stadtgemeinde hiefür aufgelegten Fragebö-
gen innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei der Stadtgemeinde abzuge-
ben. Allenfalls werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) 
unter Mitwirkung der betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 
 
 

§ 8 
Umsatzsteuer 

 
Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt 
die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils gel-
tenden Fassung, zur Verrechnung. 
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§ 9 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Diese Kanalabgabenordnung tritt mit 01.01.2026 in Kraft. 
 
(2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und Son-
derabgaben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
verwirklicht wurden, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Aufhebung der 

KANALABGABENORDNUNG 
 

der KG Götzles 
 

 
Die erlassene Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
vom 03.05.2001 für die KG Götzles wird aufgehoben. Die Aufhebung tritt am 01.01.2026 in 
Kraft. 
 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

WASSERABGABENORDNUNG 
nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

für die öffentliche Gemeindewasserleitung 

Waidhofen an der Thaya 
ausgenommen ist die KG Hollenbach 

 
 

§ 1 
Im Versorgungsbereich der öffentlichen Gemeindewasserleitung Waidhofen an der Thaya 
werden folgende Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren erhoben: 
 

a) Wasseranschlussabgabe 
b) Ergänzungsabgabe 
c) Sonderabgabe 
d) Wasserbezugsgebühr 
e) Bereitstellungsgebühr 

 
§ 2 

Wasseranschlussabgabe 
 
(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an 

die öffentliche Gemeindewasserleitung wird gemäß § 6 Abs. 5 des NÖ Gemeindewas-
serleitungsgesetzes 1978 mit EUR 7,90 festgesetzt. 

 
(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die 

Ermittlung des Einheitssatzes eine Baukostensumme von EUR 14.532.988,00 und eine 
Gesamtlänge des Rohrnetzes von 74.374,00 lfm zugrunde gelegt. 

 
§ 3 

Ergänzungsabgabe 
 
Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergän-
zungsabgabe auf Grund der Bestimmungen des § 7 des NÖ Gemeindewasserleitungsgeset-
zes 1978 berechnet. 
 

§ 4 
Sonderabgabe 

 
(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 ist zu 

entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der auf der anzuschließenden Liegen-
schaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitt hinausgehender 
Wasserverbrauch zu erwarten ist und die Gemeindewasserleitung aus diesem Grunde 
besonders ausgestaltet werden muss. 
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(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Ge-
meindewasserleitung angeschlossenen Liegenschaft bestehenden Baulichkeiten durch 
Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten Vorausset-
zungen zutreffen. 

 
(3) Die Sonderabgabe darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauauf-

wand nicht übersteigen. 
 

§ 5 
Bereitstellungsgebühr 

 
(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit EUR 52,00 pro m³/h festgesetzt. 
 
(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers 

(in m³/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereit-
stellungsgebühr: 

 

Verrechnungs-
größe in m³/h 

Bereitstellungsbetrag 
in EUR pro m³/h 

Bereitstellungsgebühr in EUR 
(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3) 

3 52,00 156,00 

7 52,00 364,00 

12 52,00 624,00 

17 52,00 884,00 

25 52,00 1.300,00 

35 52,00 1.820,00 

45 52,00 2.340,00 

75 52,00 3.900,00 

125 52,00 6.500,00 
 

§ 6 
Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 

 
Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird 
für 1 m³ Wasser mit EUR 2,35 festgesetzt. 

 
§ 7 

Ablesungszeitraum 
Entrichtung der Wasserbezugsgebühr 

 
(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr 

gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. 
Der Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Monate. Er beginnt mit 01. Jänner und en-
det mit 31. Dezember. 
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(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier Teilzahlungs-
zeiträume wie folgt festgelegt: 
 
1. von 01. Jänner bis 31. März 
2. von 01. April bis 30. Juni 
3. von 01. Juli bis 30. September 
4. von 01. Oktober bis 31. Dezember 
 
Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die 
Teilzahlungszeiträume zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind je-
weils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Die Abrechnung der 
festgesetzten Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechneten Wasserbe-
zugsgebühr erfolgt im ersten Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die 
Teilbeträge für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt. 

 
§ 8 

Umsatzsteuer 
 
Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung ge-
langt die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Verrechnung. 
 

§ 9 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 
Diese Wasserabgabenordnung tritt am 01. Jänner 2026 in Kraft. 
 
Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, 
ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden. 
 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, 
Personal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.09.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

 

WASSERABGABENORDNUNG 
nach dem NÖ Gemeindewasserleitungsgesetz 1978 

für die öffentliche Gemeindewasserleitung 

der KG Hollenbach 
 

§ 1 
Im Versorgungsbereich der öffentlichen Gemeindewasserleitung Hollenbach werden fol-
gende Wasserversorgungsabgaben und Wassergebühren erhoben: 
 

a) Wasseranschlussabgabe 
b) Ergänzungsabgabe 
c) Sonderabgabe 
d) Wasserbezugsgebühr 
e) Bereitstellungsgebühr 

 
§ 2 

Wasseranschlussabgabe 
 
(1) Der Einheitssatz zur Berechnung der Wasseranschlussabgabe für den Anschluss an 

die öffentliche Gemeindewasserleitung wird gemäß § 6 Abs. 5 des NÖ Gemeindewas-
serleitungsgesetzes 1978 mit EUR 7,90 festgesetzt. 

 
(2) Gemäß § 6 Abs. 5 und 6 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird für die 

Ermittlung des Einheitssatzes eine Baukostensumme von EUR 1.431.097,00 und eine 
Gesamtlänge des Rohrnetzes von 8.460,00 lfm zugrunde gelegt. 

 
§ 3 

Ergänzungsabgabe 
 
Bei Änderung der Berechnungsfläche für eine angeschlossene Liegenschaft wird eine Ergän-
zungsabgabe auf Grund der Bestimmungen des § 7 des NÖ Gemeindewasserleitungsgeset-
zes 1978 berechnet. 
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§ 4 
Sonderabgabe 

 
(1) Eine Sonderabgabe gemäß § 8 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 ist zu 

entrichten, wenn wegen der Zweckbestimmung der auf der anzuschließenden Liegen-
schaft errichteten Baulichkeit ein über den ortsüblichen Durchschnitt hinausgehender 
Wasserverbrauch zu erwarten ist und die Gemeindewasserleitung aus diesem Grunde 
besonders ausgestaltet werden muss. 

 
(2) Eine Sonderabgabe ist aber auch dann zu entrichten, wenn die auf einer an die Ge-

meindewasserleitung angeschlossenen Liegenschaft bestehenden Baulichkeiten durch 
Neu-, Zu- oder Umbau so geändert werden, dass die im Abs. 1 angeführten Vorausset-
zungen zutreffen. 

 
(3) Die Sonderabgabe darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauauf-

wand nicht übersteigen. 
 

§ 5 
Bereitstellungsgebühr 

 
(1) Der Bereitstellungsbetrag wird mit EUR 52,00 pro m³/h festgesetzt. 
 
(2) Die Bereitstellungsgebühr ist das Produkt der Verrechnungsgröße des Wasserzählers 

(in m³/h) multipliziert mit dem Bereitstellungsbetrag. Daher beträgt die jährliche Bereit-
stellungsgebühr: 

 

Verrechnungs-
größe in m³/h 

Bereitstellungsbetrag 
in EUR pro m³/h 

Bereitstellungsgebühr in EUR 
(Spalte 1 mal Spalte 2 = Spalte 3) 

3 52,00 156,00 

7 52,00 364,00 
 
 

§ 6 
Grundgebühr zur Berechnung der Wasserbezugsgebühr 

 
Die Grundgebühr gemäß § 10 Abs. 5 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 wird 
für 1 m³ Wasser mit EUR 2,35 festgesetzt. 
 

§ 7 
Ablesungszeitraum 

Entrichtung der Wasserbezugsgebühr 
 
(1) Die Wasserbezugsgebühr wird auf Grund einer einmaligen Ablesung im Kalenderjahr 

gemäß § 11 Abs. 1 und 2 des NÖ Gemeindewasserleitungsgesetzes 1978 berechnet. 
Der Ablesungszeitraum beträgt daher zwölf Monate. Er beginnt mit 01. Jänner und en-
det mit 31. Dezember. 
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(2) Für die Bezahlung der so berechneten Wasserbezugsgebühr werden vier Teilzah-
lungszeiträume wie folgt festgelegt: 
 
1. von 01. Jänner bis 31. März 
2. von 01. April bis 30. Juni 
3. von 01. Juli bis 30. September 
4. von 01. Oktober bis 31. Dezember 
 
Die auf Grund der einmaligen Ablesung festgesetzte Wasserbezugsgebühr wird auf die 
Teilzahlungszeiträume zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die einzelnen Teilbeträge sind je-
weils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig. Die Abrechnung der 
festgesetzten Teilzahlungen mit der auf Grund der Ablesung errechneten Wasserbe-
zugsgebühr erfolgt im ersten Teilzahlungsraum jeden Kalenderjahres und werden die 
Teilbeträge für die folgenden Teilzahlungsräume neu festgesetzt. 

 
§ 8 

Umsatzsteuer 
 
Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Wasserabgabenordnung ge-
langt die gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetzes 1994, in der jeweils 
geltenden Fassung, zur Verrechnung. 
 

§ 9 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 
Diese Wasserabgabenordnung tritt am 01. Jänner 2026 in Kraft. 
 
Auf Abgabentatbestände, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht wurden, 
ist der bisher geltende Abgabensatz anzuwenden. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Daher werden die Beerdigungsgebühren, die sich auf den Einsatz eines Steinmetzes bezie-
hen, auf Grundlage des Angebots der Fa. JS Granit OG, 3843 Pfaffenschlag, Guttenbrunn 
17 vorgeschlagen. Wenn weiterhin mit der Fa. Mahringer zusammengearbeitet werden soll, 
müssten die Beerdigungsgebühren für Grüfte und Erdgräber mit Deckel/Einfassung um zu-
sätzlich ca. EUR 150,00-200,00 erhöht werden.  

Bei den Grüften soll die Unterscheidung zwischen Grüften an der Friedhofsmauer und Grüf-
ten am Mittelgang aufgehoben werden. 

Mit der Errichtung der neuen Urnenwand gibt es Urnennischen in zwei verschiedenen Grö-
ßen. Hierfür sollen verschiedene Tarife bei der Grabstellen- und Verlängerungsgebühr ange-
wandt werden.  

Da es in der neuen Verabschiedungshalle zwei Aufbahrungshallen verschiedener Größe ge-
ben wird, werden hierzu zwei Tarife festgesetzt. Die kleine Aufbahrungshalle dient für Verab-
schiedungen im engsten Kreis von ca. 8 Personen, die große Verabschiedungshalle dient mit 
bis zu 120 Sitzplätzen für größere Verabschiedungen. In den umliegenden Gemeinden sind 
Gebühren für die Aufbahrungshallen in der Höhe von EUR 25,00-225,00/Tag festgesetzt.  

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und 
Bestattung in der Sitzung vom 17.09.2025 berichtet. 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.09.2025 behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehende Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof Waidhofen an der Thaya 
festgelegt: 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG 
nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 

für den Friedhof in Waidhofen an der Thaya 

§ 1 

Gebührenarten 

Für die Benützung des Friedhofes in Waidhofen an der Thaya werden eingehoben: 

a) Grabstellengebühren 

b) Verlängerungsgebühren 
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c) Beerdigungsgebühren 

d) Enterdigungsgebühren 

e) Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) 

f) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshallen 

§ 2 

Grabstellengebühren 

Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrab-
stellen und Urnengrabstellen bzw. 30 Jahre bei sonstigen Grabstellen (Grüfte) beträgt für: 

a) Einzelne Reihengräber EUR 200,00 

b) Familiengräber bis zu 3 Leichen EUR 400,00 

c) Familiengräber bis zu 6 Leichen EUR 800,00 

d) Kindergräber EUR 100,00 

e) Grüfte bis zu 3 Leichen EUR 2.600,00 

f) Grüfte bis zu 6 Leichen EUR 5.200,00 

g) Urnennische für bis zu 4 Urnen EUR 400,00 

h) Urnennische für bis zu 6 Urnen EUR 600,00 

 

§ 3 

Verlängerungsgebühren 

Die Verlängerungsgebühr beträgt für: 

a) Einzelne Reihengräber EUR 200,00 

b) Familiengräber bis zu 3 Leichen EUR 400,00 

c) Familiengräber bis zu 6 Leichen EUR 800,00 

d) Kindergräber EUR 100,00 

e) Grüfte bis zu 3 Leichen EUR 850,00 

f) Grüfte bis zu 6 Leichen EUR 1.700,00 

g) Urnennische für bis zu 4 Urnen EUR 400,00 

h) Urnennische für bis zu 6 Urnen EUR 600,00 

 

§ 4 

Beerdigungsgebühren 

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstel-
lung des Versenkungsapparates) beträgt bei: 
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a) Reihengräber und Familiengräber EUR 700,00 

b) Grüfte EUR 700,00 

c) Kindergräber EUR 150,00 

d) Urnenbeisetzung in Urnennischen EUR 300,00 

e) Urnenbeisetzung in Erdgrabstellen oder Grüften EUR 400,00 
 

(2) Für die mit dem Öffnen und Schließen der Grabstelle verbundenen Steinmetzarbeiten, 
soweit solche Arbeiten erforderlich sind, werden folgende Kosten verrechnet:  

a) Entfernen und Anbringen der Abdeckplatte 
bei Reihen- und Familiengräbern (für Urnenbegräbnis) EUR 450,00 

b) Entfernen und Anbringen von Grabstein, Abdeckplatte  
und Einfassung bei Reihen- und Familiengräbern EUR 700,00 

c) Entfernen und Anbringen der Abdeckplatte  
bei Grüften (für Urnenbeisetzung) EUR 500,00 

d) Öffnen und Schließen einer Gruft  EUR 700,00 

 

§ 5 

Enterdigungsgebühr 

Die Enterdigungsgebühr (für die Enterdigung, Exhumierung einer Leiche) beträgt das Zwei-
fache der jeweiligen Beerdigungsgebühr. 
 

§ 6 

Gebühren für die Benützung der 

Leichenkammer und der Aufbahrungshallen 

a) Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage)  
beträgt für jeden angefangenen Tag  EUR  60,00 

 
b) Die Gebühr für die Benützung der kleinen Aufbahrungshalle  

beträgt für jeden angefangenen Tag  EUR  200,00 
 

c) Die Gebühr für die Benützung der großen Aufbahrungshalle  
beträgt für jeden angefangenen Tag EUR 300,00 

 
§ 7 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Friedhofsgebührenordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf 
der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgt. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 

 

39726





Daher werden die Beerdigungsgebühren, die sich auf den Einsatz eines Steinmetzes bezie-
hen, auf Grundlage des Angebots der Fa. JS Granit OG, 3843 Pfaffenschlag, Guttenbrunn 
17 vorgeschlagen. Wenn weiterhin mit der Fa. Mahringer zusammengearbeitet werden soll, 
müssten die Beerdigungsgebühren für Grüfte und Erdgräber mit Deckel/Einfassung um zu-
sätzlich ca. EUR 150,00-200,00 erhöht werden.  

Da es in der neuen Verabschiedungshalle zwei Aufbahrungshallen verschiedener Größe ge-
ben wird, werden hierzu zwei Tarife festgesetzt. Die kleine Aufbahrungshalle dient für Verab-
schiedungen im engsten Kreis von ca. 8 Personen, die große Verabschiedungshalle dient mit 
bis zu 120 Sitzplätzen für größere Verabschiedungen. In den umliegenden Gemeinden sind 
Gebühren für die Aufbahrungshallen in der Höhe von EUR 25,00-225,00/Tag festgesetzt. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Polizei, Verkehr, Friedhof und 
Bestattung in der Sitzung vom 17.09.2025 berichtet. 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.09.2025 vorberaten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird nachstehende Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof Puch festgelegt: 

FRIEDHOFSGEBÜHRENORDNUNG 
nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 

für den Friedhof in Puch 

§ 1 

Gebührenarten 

Für die Benützung des Friedhofes in Puch werden eingehoben: 

a) Grabstellengebühren 

b) Verlängerungsgebühren 

c) Beerdigungsgebühren 

d) Enterdigungsgebühren 

e) Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) 

f) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshallen 
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§ 2 

Grabstellengebühren 

Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrab-
stellen bzw. 30 Jahre bei sonstigen Grabstellen (Grüfte) beträgt für: 

 

a) Einzelne Reihengräber EUR 100,00 

b) Familiengräber bis zu 3 Leichen EUR 200,00 

c) Familiengräber bis zu 6 Leichen EUR 400,00 

d) Kindergräber EUR 35,00 

e) Grüfte bis zu 3 Leichen EUR 900,00 

f) Grüfte bis zu 6 Leichen EUR 1.800,00 

§ 3 

Verlängerungsgebühren 

Die Verlängerungsgebühr beträgt für: 

a) Einzelne Reihengräber EUR 100,00 

b) Familiengräber bis zu 3 Leichen EUR 200,00 

c) Familiengräber bis zu 6 Leichen EUR 400,00 

d) Kindergräber EUR 35,00 

e) Grüfte bis zu 3 Leichen EUR 300,00 

f) Grüfte bis zu 6 Leichen EUR 600,00 

 
§ 4 

Beerdigungsgebühren 

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstel-
lung des Versenkungsapparates) beträgt für: 

a) Reihengräber und Familiengräber EUR 700,00 

b) Grüfte EUR 700,00 

c) Kindergräber EUR 150,00 

d) Urnenbeisetzung in Erdgrabstellen oder Grüften EUR 400,00 
 

(2) Für die mit dem Öffnen und Schließen der Grabstelle verbundenen Steinmetzarbeiten, 
soweit solche Arbeiten erforderlich sind, werden folgende Kosten verrechnet:  

a) Entfernen und Anbringen der Abdeckplatte 
bei Reihen- und Familiengräbern (für Urnenbegräbnis) EUR 450,00 
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b) Entfernen und Anbringen von Grabstein, Abdeckplatte  
und Einfassung bei Reihen- und Familiengräbern EUR 700,00 

c) Entfernen und Anbringen der Abdeckplatte  
bei Grüften (für Urnenbeisetzung) EUR 500,00 

d) Öffnen und Schließen einer Gruft  EUR 700,00 
 

§ 5 

Enterdigungsgebühr 

Die Enterdigungsgebühr (für die Enterdigung, Exhumierung einer Leiche) beträgt das Zwei-
fache der jeweiligen Beerdigungsgebühr. 
 

§ 6 

Gebühren für die Benützung der 

Leichenkammer und der Aufbahrungshallen 

a) Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage)  
beträgt für jeden angefangenen Tag     EUR   60,00 

 
b) Die Gebühr für die Benützung der kleinen Aufbahrungshalle  

beträgt für jeden angefangenen Tag     EUR  200,00 
 

c) Die Gebühr für die Benützung der großen Aufbahrungshalle  
beträgt für jeden angefangenen Tag     EUR 300,00 

 

§ 7 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Diese Friedhofsgebührenordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf 
der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 23 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP und alle anwesenden Mitglieder der FPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 4 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Das Ansuchen vom 26.11.2020 der Bauwerberin Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
um straßenrechtliche Bewilligung zur Verlängerung der Aufschließungsstraße Betriebsgebiet 
Nord-West auf dem Grundstück Nr. 1091/2, KG 21194 Waidhofen an der Thaya wurde mit 
Bescheid der Behörde Bürgermeister I. Instanz mit Bescheid vom 09.04.2025, AZ:671/1-
001/2025 genehmigt. 

Für die Errichtung des Kreisverkehrs ist die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der 
Thaya zuständig. Das Vorhaben wurde von der BH Waidhofen an der Thaya als Umbau ein-
gestuft, welcher keiner straßenrechtlichen Bewilligung bedarf. 

Durch die aufgezählten Beschlüsse sind die Finanzierung und Errichtung des Projektes si-
chergestellt. Weiters liegen Genehmigungen zur Umsetzung des Projektes und mit dem Bau 
wurde bereits begonnen, wie durch die untenstehende Fotoaufnahmen dokumentiert wird. 
Das Projekt soll Ende 2025 abgeschlossen werden. Somit sind die Freigabebedingungen 
erfüllt. In der Abbildung 1 ist der Bau des Kreisverkehres und der neuen Thayaparkstraße die 
das neue Betriebsgrundstück aufschließen dargestellt. 

 
Abbildung 1 

Das Bauamt hat Rücksprache mit dem örtlichen Raumplanungsbüro Emrich Consul-
ting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5, gehalten und folgende Informa-
tion erhalten: Die Voraussetzungen für die Freigabe der Aufschließungszone BB-A3 
sind erfüllt, sodass die Freigabe nun erfolgen kann. 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Wasserbau, Raumordnung, Energie und Umwelt in der Sitzung vom 22.09.2025 berichtet. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 19 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Gegen den Antrag stimmen 8 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
FPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Jahr Betrag in EUR Beschluss vom  

2013 1.000,00 2013-10-23, Punkt 11 b) 

2014 1.000,00 2014-10-23, Punkt 4 b) 

2015 1.000,00 2015-10-21, Punkt 12 c) 

2016 1.000,00 2016-10-19, Punkt 5 c) 

2017 1.000,00 2017-12-13, Punkt 13 b) 

2018 1.000,00 2018-12-13, Punkt 10 a) aa) 

2019 1.000,00 2019-12-12, Punkt 11 a) aa) 

2022 2.000,00 2022-12-14, Punkt 10 a) 

2023 1.000,00 2023-12-06, Punkt 8 b) 

2024 1.000,00 2024-12-04, Punkt 10 a) 

In den Jahren 2020 und 2021 fand keine Hausmessenaktion statt. 

Haushaltsdaten: 
2. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/789000-755000 (Wirtschaftsförderung - Sonstige Einrich-
tungen und Maßnahmen, Subventionen u. Zuschüsse an Unternehmungen) EUR 50.000,00 
gebucht bis: 18.09.2025 EUR 19.633,27 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie: 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wirtschaft, Bauordnung und 
Wohnbau in der Sitzung vom 23.09.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird den 13 beteiligten Firmen Leopold Lunzer GmbH, ÖAMTC-Straße 7; Hörmann 
Technik GmbH, ÖAMTC-Straße 3; Pani Gesellschaft m.b.H., Heidenreichsteinerstraße 7; 
Farbe & Wohnen Müllner GmbH, Heidenreichsteinerstraße 22; Schrenk GmbH, Brunner-
straße 50; Ulrike RAMHARTER KG, Raiffeisenpromenade 2/1/43; Schimmel Schuhmode 
GmbH, Lindenhofstraße 2; INTERSPORT Ruby, Thayapark-Straße 1; SZW SONNEN-
STROM GMBH, Franz Gföller-Straße 14, ShopbyBogg, Böhmgasse 30, Raiffeisen Lager-
haus Waidhofen a.d. Thaya eGen, Raiffeisenstraße 14, ROTH Stahl, Heidenreichsteinerstr. 
27 und Optik Dangl Inh. Andreas Popp; Böhmgasse 15, alle 3830 Waidhofen an der Thaya 
für die gemeinsame Hausmessenaktion im Jahr 2025 eine Subvention in der Höhe von 

EUR 1.000,00 

gewährt. Die Auszahlung erfolgt an die Firma Hörmann Technik GmbH, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, ÖAMTC-Straße 3, zur anteiligen Auszahlung an die an der Hausmessenaktion 
2025 beteiligten Firmen 
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Gegen den Gegenantrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mit-
glieder der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ 
und GR Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DEN ANTRAG DES STADTRATES: 

Für den Antrag stimmen 26 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR 
Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Der Stimme enthalten sich 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE)). 

Somit wird der Antrag des Stadtrates angenommen. 

 

39772





Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Dem Dorferneuerungsverein Ulrichschlag wird für die Anschaffung des Defibrillators eine 
Subvention in der Höhe von 

EUR 1.000,00 

gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

15.10.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben  
a) Dreifaltigkeitssäule Verbleiung Gesimse 

SACHVERHALT : 
Beim Projekt Sanierung Dreifaltigkeitssäule wurden von der Firma Peter Asimus aus 2263 
Waidendorf die Steinmetzarbeiten im Jahr 2024 durchgeführt. 

Im Frühjahr 2025 ist an vielen Stellen der Putz abgebröckelt, daher hat die Firma Peter Asi-
mus hier Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Herr Asimus hat Herrn Bürgermeister Josef 
Ramharter und das Bundesdenkmalamt kontaktiert bezüglich einer Verblechung mit Blei-
blech zum Schutz des Sockels. 

Im Zuge der Stadtratssitzung am 08.10.2025 wurde die Vergabe der Verblechung des Kor-
dongesimes unterhalb der Reliefe am Standsockel der Dreifaltigkeitssäule mit Bleiblech mit 
einer Angebotssumme von EUR 12.848,40 incl. Ust. unter dem Vorbehalt beschlossen, dass 
der Gemeinderat die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgaben durch die Entnahme aus 
Vorhaben Liegenschaften genehmigt. 

Da die Bedeckung für diese Ausgaben zur Gänze nicht gegeben ist, handelt es sich hier um 
eine überplanmäßige Ausgabe im Sinne des § 35 Ziff. 20 der NÖ Gemeindeordnung 1973 
(NÖGO 1973), LGBl. 1000 i.d.d.g.F 

Die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgaben soll durch die Entnahme aus dem Vorhaben 
Liegenschaften erfolgen. 

Bestehendes Guthaben derzeit: EUR 539.778,17 

Die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgaben ist durch den Gemeinderat zu genehmigen. 

Haushaltsdaten : 
2. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/3620-0150 (Denkmalpflege, Sanierung Dreifaltigkeitssäule) 
EUR 1.000,00 
gebucht bis: 16.09.2025 EUR 1.035,14 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG der StR Maria Müllner an den Gemeinderat. 
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Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Der Gemeinderat genehmigt die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgabe für die Verble-
chung des Kordongesimses unterhalb der Reliefe am Standsockel der Dreifaltigkeitssäule mit 
Bleiblech zum Schutz des Sockels in der Höhe von 

EUR 12.848,40 incl. Ust 

durch die Entnahme vom Vorhaben Liegenschaften. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

15.10.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben 
b)  Ankauf einer Greifschaufel 

SACHVERHALT : 
In der Sitzung am 08.10.2025, Punkt 28 der Tagesordnung, hat der Stadtrat folgenden  
Beschluss gefasst: 

Es wird ein Greifschaufelaufsatz mit einer Arbeitsbreite von 1300 mm für den AVANT-Hofla-
der der Wirtschaftsbetriebe von der Strobl Austria GmbH, Jägerteichstraße 2, 3830 Waidh-
ofen an der Thaya für die Entleerung der neuen Müllboxen bei der Verabschiedungshalle 
sowie für andere Verwendungszwecke der Wirtschaftsbetriebe lt. Anbot 25-01093 vom 
29.09.2025 zum Preis von 

EUR 2.073,60 incl.USt 

angekauft. 

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Bedeckung der    
außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von EUR 1.943,97 budgetwirksam (VSt-Abzug 37,51%) 
durch Einsparung auf der Haushaltsstelle 1/821000-617200/000 (Fuhrpark Instandhaltung 
der Anhänger) genehmigt. 

 

Haushaltsdaten : 

2. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/821000-040000/000 (Fuhrpark �± Ankauf Fahrzeuge inkl. 
Zusatzausrüstung) EUR 0,-- 
gebucht bis: 18.09.2025 EUR 0,-- 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

2. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/821000-617200/000 (Fuhrpark �± Instandhaltung der Anhä-
nger) EUR 7.000,-- 
gebucht bis: 18.09.2025 EUR 352,85 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 114,52 

 

Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ist durch den Gemeinderat zu genehmi-
gen. 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keinem Ausschuss behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS  fassen: 

Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgabe für den Ankauf einer Greifschaufel für den 
AVANT-Hoflader in Höhe von EUR 1.943,97 budgetwirksam (VSt-Abzug 37,51%) auf der 
Haushaltsstelle 1/821000-617200/000 (Fuhrpark Instandhaltung der Anhänger) wird geneh-
migt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

15.10.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben  
c) Ankauf eines Dokumentenlesegeräts mit dazugehöriger Softwarelizenz 

SACHVERHALT : 
In der Sitzung am 08.10.2025, Punkt 8 der Tagesordnung, hat der Stadtrat folgenden  
Beschluss gefasst: 

�ÄDie Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Lieferung des Dokumentenlesege-
räts mit dazugehöriger Softwarelizenz an die Firma gemdat �± Niederösterreichische Ge-
meinde-Datenservice GmbH, Girakstraße 7, 2100 Korneuburg, aufgrund des Angebotes  

in der Gesamthöhe von  

EUR 3.036,00 inkl. USt 

somit budgetwirksam EUR 2.713,78 (unter Berücksichtigung des teilweisen [63,68%] Vor-
steuerabzugs). 

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat die Bedeckung der au-
ßerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von EUR 2.713,78 durch Einsparungen auf der Haus-
haltsstelle 1/900000-616000 (Finanzabteilung und Finanzverwaltung, EDV-Wartung, EDV-
Dienste u. Updates) genehmigt.�³ 

 

Haushaltsdaten : 
2. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/010000-042000/000 (Hauptverwaltung, EDV-Ausstattung, 
Büromaschinen du Sonstiges aktivierungspflichtig  
gebucht bis: 16.09.2025 EUR 18.307,36 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 8.087,71 

Der Dokumentenlesegeräts mit dazugehöriger Softwarelizenz war bei der Voranschlagser-
stellung für 2025 noch nicht vorgesehen. Da die Bedeckung nicht gegeben ist, handelt es 
sich bei budgetwirksam Kosten in Höhe von EUR 2.713,78 um eine außerplanmäßige Aus-
gabe. Die Bedeckung der Kosten erfolgt durch Einsparung auf der Haushaltsstelle 1/900000-
616000 (Finanzabteilung und Finanzverwaltung, EDV-Wartung, EDV-Dienste u. Updates). 

2.NVA 2025: Haushaltsstelle 1/900000-616000 (Finanzabteilung und Finanzverwaltung, 
EDV-Wartung, EDV-Dienste u. Updates) EUR 104.900,00 
gebucht bis: 16.09.2025 EUR 94.218,96 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 4.395,07 
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Die Bedeckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe ist durch den Gemeinderat zu genehmi-
gen. 

 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 24.10.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 08.10.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 08.10.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Bedeckung der außerplanmäßigen Ausgaben für den Ankauf eines Dokumentenlesege-
räts mit dazugehöriger Softwarelizenz von der Firma gemdat Niederösterreichische Ge-
meinde-Datenservice GmbH in Höhe EUR 2.713,78 auf der Haushaltsstelle 1/900000-
616000 (Finanzabteilung und Finanzverwaltung, EDV-Wartung, EDV-Dienste u. Updates) 
wird genehmigt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

15.10.2025 

 

Die Sitzung umfasst die Seiten Nr. 39.683 bis Nr. 39.788 im öffentlichen Teil und 
die Seiten Nr. 6.820 bis Nr. 6.831 im nichtöffentlichen Teil. 

 

Ende der Sitzung: 20.15 Uhr 

 

g.g.g. 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Vorsitzender 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Schriftführer 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 
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